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1.

Bekanntmachung über die öffentliche Auslegung des Antrages zur Erteilung einer Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung für die Trinkwasserleitung in Friedensdorf und Kötzschau
Auf der Grundlage des § 9 des Grundbuchbereinigungsgesetzes (GBBerG) vom 20. 12.1993 (BGBl. I S. 2192) in Verbindung mit § 6 der Verordnung zur Durchführung des Grundbuchbereinigungsgesetzes und anderer Vorschriften auf dem Gebiet des Sachenrechtes (Sachenrechts-Durchführungsverordnung - SachenR-DV ) vom 20. Dezember 1994 (BGBl. I S. 3900) hat der Zweckverband für Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Bad Dürrenberg beim Landkreis Saalekreis, Domplatz 9 in Merseburg, als Untere Wasserbehörde, für die Trinkwasserleitungen in den Gemarkungen Friedensdorf und Kötzschau die Erteilung einer Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung beantragt.

Die Bescheinigung begründet eine beschränkte persönliche Dienstbarkeit für die nachfolgend genannten Grundstücke zugunsten des Antragstellers. Sie umfasst das Recht, in eigener Verantwortung und auf eigenes Risiko die belasteten Grundstücke für den Betrieb, die Instandsetzung und die Erneuerung der Anlagen zu nutzen, Trinkwasser in Leitungen über die Grundstücke zu führen sowie die Grundstücke zu betreten.

Die Trinkwasserleitung und Nebenanlagen erstrecken sich auf die nachfolgend genannten Flurstücke.

Gemarkung: Friedensdorf
Flur: 1

Flurstück: 492
Gemarkung: Kötzschau

Flur: 7 

Flurstück: 25/39
Gemäß § 7 der SachenR-DV werden die Antragsunterlagen vier Wochen von dem Tag der Bekanntmachung an bei dem Landkreis Saalekreis, Untere Wasserbehörde, Telefon- Nr. 03461-40 19 04, jeweils zu den Dienstzeiten öffentlich ausgelegt. Widerspricht ein Grundstückseigentümer rechtzeitig während dieser Frist, wird die Bescheinigung mit einem entsprechenden Vermerk erteilt.
Gleichzeitig liegen die Antragsunterlagen während der Öffnungszeiten:

Montag und Mittwoch
von 9:00 bis 12:00 und von 13:00 bis 15:00 Uhr

Dienstag


von 9:00 bis 12:00 und von 13:00 bis 18:00 Uhr

Donnerstag


von 9:00 bis 12:00 und von 13:00 bis 16:00 Uhr und

Freitag



von 9:00 bis 12:00 Uhr

in der Stadtverwaltung Leuna, Zimmer 308 (Bauamt), Rathausstraße 1 in 06237 Leuna, vom 25.05.2010 bis 24.06.2010 zur Einsicht aus.

Hinweis zur Einlegung von Widersprüchen
Gemäß § 9 Abs. 1 Satz 1 GBBerG ist von Gesetzes wegen eine beschränkte persönliche Dienstbarkeit für alle am 2. Oktober 1990 bestehenden Energiefortleitungen einschließlich aller dazugehörigen Anlagen entstanden (gemäß § 1 der Sachenrechts-Durchführungs-verordnung - SachenR-DV vom 20. Dezember 1994 sind wasserwirtschaftliche Anlagen Energiefortleitungen gleichzusetzen).

Die durch Gesetz entstandene beschränkte persönliche Dienstbarkeit dokumentiert nur den Stand am 3. Oktober 1990. Alle danach eingetretenen Veränderungen müssen durch einen zivilrechtlichen Vertrag zwischen den Versorgungsunternehmen und dem Grundstückseigentümer geklärt werden.

Die Dienstbarkeit ist durch Gesetz entstanden. Ein Widerspruch kann nicht damit begründet werden, dass kein Einverständnis mit der Belastung des Grundstückes besteht.

Ein zulässiger Widerspruch kann nur darauf gerichtet sein, dass die von dem antragstellenden Unternehmen dargestellte Leitungsführung nicht richtig ist. Dies bedeutet, dass ein Widerspruch sich nur dagegen richten kann, dass ein Grundstück nicht von der Leitung betroffen ist oder in anderer Weise, als vom Antragsteller dargestellt.

Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim Landkreis Saalekreis, Domplatz 9, 06217 Merseburg einzulegen. Später vorgebrachte Widersprüche können nicht berücksichtigt werden.
Merseburg, den 05. Mai 2010
gez. Handschak
Dezernent
2.

Bekanntmachung der Beschlüsse des Stadtrates der Stadt Leuna

vom 29. April 2010
Öffentliche Beschlüsse

21/120/10  
Fortschreibung des Abschlussberichtes der Vorbereitenden Untersuchung für die förmlich festgelegten Sanierungsgebiete „Gartenstadt Neu-Rössen Ost“ und „Gartenstadt Neu-Rössen West“ der Stadt Leuna , Gemarkung Leuna

Der Stadtrat der Stadt Leuna fasst in seiner Sitzung am 29.April 2010 folgenden Beschluss: 

1. Die Sanierung in den beiden Sanierungsgebieten „Gartenstadt Neu-Rössen Ost“ und „Gartenstadt Neu-Rössen West“ bis einschließlich 2017 durchzuführen.

2. Die Fortschreibung der Kosten- und Finanzierungsübersicht gemäß Teil F des Abschlussberichtes der Vorbereitenden Untersuchung durch die KEWOG Städtebau GmbH kurzfristig in diesem Jahr durchführen zu lassen.

3. Die Berechnung der Ausgleichsbeträge gemäß § 154 BauGB durch den zuständigen Gutachterausschuss des Landesamtes für Vermessung und Geoinformation des Landes Sachsen-Anhalt zügig zu veranlassen und die Erhebung durch die Stadt vorzubereiten.
21/121/10  
Sanierungsmaßnahme Leuna „Neu-Rössen“, Gemarkung Leuna 

Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2010 und Finanzplanung für die Haushaltsjahre 2010 bis 2012

Der Stadtrat der Stadt Leuna fasst in seiner Sitzung am 29. April 2010 den Beschluss zum Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2010 sowie für den Finanzplan für die Haushaltsjahre 2010 bis 2012.

Des Weiteren ermächtigt der Stadtrat die Verwaltung, die im Wirtschaftsplan dargestellten Vorhaben zu realisieren und bei Kostenverschiebungen in den einzelnen Maßnahmen, diese unter Berücksichtigung der Deckungsgleichheit von Einnahmen und Ausgaben zu korrigieren.

21/122/10  
Satzung über die Form der öffentlichen Bekanntmachung der Stadt Leuna (Bekanntmachungssatzung)
Der Stadtrat der Stadt Leuna beschließt den Entwurf der Satzung über die Form der öffentlichen Bekanntmachung der Stadt Leuna (Bekanntmachungssatzung) als Satzung.

21/125/10  
Hundesteuersatzung für die Einheitsgemeinde Stadt Leuna
Der Stadtrat der Stadt Leuna beschließt den Entwurf der Hundesteuersatzung für die Einheitsgemeinde Stadt Leuna  als Satzung.

Nicht öffentliche Beschlüsse

BV 21/123/10


Grundstücksangelegenheit 
Der Stadtrat der Stadt Leuna beschließt ein Grundstück zu verkaufen.

BV 21/124/10


Grundstücksangelegenheit 
Der Stadtrat der Stadt Leuna beschließt ein Grundstück in das Eigentum der Stadt zu übernehmen.

3.

Bekanntmachung der Einladung der öffentlichen/nichtöffentlichen Sitzung 
des Ortschaftsrates Kreypau am 28. Mai 2010

Stadt Leuna 

Ortschaft Kreypau

Der Ortsbürgermeister

                             Leuna, 18. Mai 2010
Einladung

zur öffentlichen/ nicht öffentlichen Sitzung des 

Ortschaftsrates Kreypau am 28. Mai 2010
Am Freitag, 28. Mai 2010, findet um 19:30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Kreypau, Kreypauer Landstraße 1, 06237 Leuna OT Kreypau die nächste Ortschaftsratssitzung statt. 
Tagesordnung:

Öffentlicher Teil:

1.
Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung


und der Beschlussfähigkeit

2.
Änderungsanträge zur Tagesordnung und Feststellung der Tagesordnung

3.
Einsprüche zur Niederschrift der Sitzung vom 22. Februar  2010    

4.
Bericht des Ortsbürgermeisters über den Rechenschaftsbericht des Rechnungsprüfungsamtes

5.
Auswertung Verkehrsschau

6.
Zahlung Zuschuss an örtliche Vereine
7.
Informationen des Ortsbürgermeisters

8. 
Anfragen und Anregungen der Ortschaftsräte

9.
Einwohnerfragestunde

Nicht öffentlicher Teil:

gez. Peter Engel

Ortsbürgermeister
4.

Bekanntmachung der Einladung der öffentlichen Sitzung 
des Ortschaftsrates Zöschen am 01. Juni 2010

Stadt Leuna 

Ortschaft Zöschen

Der Ortsbürgermeister

Leuna, 17. Mai 2010
Einladung

zur Sitzung des Ortschaftsrates Zöschen am 01. Juni 2010
Am Dienstag, 01. Juni 2010, findet um 19:00 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Zöschen, Gemeindeholz 1, 06237 Leuna OT Zöschen die nächste Ortschaftsratssitzung statt. 
Tagesordnung:

1.
Begrüßung, Eröffnung der Sitzung und Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Ladung und der Beschlussfähigkeit

2.
Änderungen und Ergänzungen zur Tagesordnung 
3.
Feststellung der Tagesordnung

4.
Bestätigung der Niederschrift der Sitzung vom am 27.04.2010
5.
Vorschläge für neue Hauptsatzung

6. 
Bericht der Verwaltung über Verpachtungen und Investitionen

7
Auswertung konstituierende Sitzung des Stadtrates und Information über politische Konstellation

8. 
Bericht über Fortschritt Konzept „Roter Hirsch“

9.
Einwohnerfragestunde
gez. Richard Schaaf
Ortsbürgermeister
5.

Öffentliche Bekanntgabe des Referates Immissionsschutz, Chemikaliensicherheit, Gentechnik, Umweltverträglichkeitsprüfung zur Einzelfallprüfung nach § 3c des Geset​zes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) im Rahmen des Genehmigungsver​fahrens zum Antrag der Firma Baufeld-Chemie GmbH, Betriebsstätte Leuna in 06237 Leuna auf Erteilung einer Genehmigung nach § 16 des Bundes-Immissions​schutzgesetzes zur wesentlichen Änderung der Wertstoffrückgewinnungsanlage Leu- na in 06237 Leuna, Landkreis Saalekreis

Die Firma Baufeld-Chemie GmbH, Betriebsstätte Leuna in 06237 Leuna beantragte mit Schreiben vom 27.11.2009 beim Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt die Genehmigung nach § 16 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BlmSchG) für die wesentliche Änderung der

Wertstoffrückgewinnungsanlage Leuna

hier: Integration des Abwassertanklagers in die Wertstoffrückgewinnungsanlage

auf dem Grundstück in 06237 Leuna, 

Gemarkung: 
Leuna
Flur: 21
Flurstück: 298
Gemäß § 3a des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) wird hiermit be​kannt gegeben, dass im Rahmen einer Einzelfallprüfung nach § 3c UVPG festgestellt wurde, dass durch das genannte Vorhaben keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen zu be​fürchten sind, so dass im Rahmen des Genehmigungsverfahrens keine Umweltverträg​lichkeitsprüfung (UVP) erforderlich ist.

Die Feststellung ist nicht selbständig anfechtbar. Beruht die Feststellung, dass eine UVP unterbleiben soll, auf einer Vorprüfung des Einzelfalls nach § 3c UVPG, ist die Einschätzung der zuständigen Behörde in einem gerichtlichen Verfahren betreffend die Entscheidung über die Zulässigkeit des Vorhabens nur darauf zu überprüfen, ob die Vorprüfung entsprechend den Vorgaben von § 3c UVPG durchgeführt worden ist und ob das Ergebnis nachvollziehbar ist.
Die Unterlagen, die dieser Feststellung zugrunde liegen, können beim Landesverwaltungs​amt, Referat Immissionsschutz, Chemikaliensicherheit, Gentechnik, Umweltverträglichkeits​prüfung in 06118 Halle/Saale, Dessauer Str. 70 als der zuständigen Genehmigungsbehörde, eingesehen werden.

Dr. Dietlind Hagenau
Bürgermeisterin
	Impressum: Amtsblatt für die Stadt Leuna                          im Internet unter: www.leuna-stadt.de
Herausgeber: Die Bürgermeisterin, Stadt Leuna, Rathausstraße 1, 06237 Leuna,SYMBOL 40 \f "Wingdings" 03461 84 00; 
Verantwortlich: Hauptamt                                   
Druck: VL Vervielfältigungszentrum GmbH Leuna, Am Haupttor, 06237 Leuna

Das Amtsblatt erscheint nach Bedarf. Es liegt für einen Zeitraum von einem Monat im  Rathaus der Stadt Leuna mit Außenstelle in Günthersdorf (Merseburger Landstraße 38) sowie in der Stadtinformation der Stadt Leuna  zur Einsicht und kostenlosen Mitnahme aus. 
Es kann abonniert werden.

Bezug und Information:  Stadt Leuna, Ratsbüro, Rathausstraße 1, 06237 Leuna,  Tel. 03461  840 140, E-Mail: schwope@leuna.de
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